
 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:

 
 
 
 
 
25.05.2012_  
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

II 10 20 60 61 

 

 

N r . 078/12/GR 

 

Federführendes Amt Stadtplanungsamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 14.06.2012 öffentlich
 

 
Resolution der Stadt Backnang im Zusammenhang mit dem Anschluss der Genfer Straße an die 
B 14 in Germannsweiler 
 
Gemeinderat und Stadtverwaltung stimmen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart darin überein, 
dass die ausschließliche Erschließung von Germannsweiler über die Züricher Straße im derzeitigen 
Ausbauzustand  nicht zumutbar ist. Gemeinderat, Stadtverwaltung und Regierungspräsidium 
Stuttgart stimmen weiterhin darin überein, den derzeitigen Anschluss der Genfer Straße an die 
B 14 solange offen zu halten, bis ein entsprechender Ausbau der Züricher Straße unter 
Berücksichtigung eines verkehrssicheren Schulwegs erfolgt ist. 
 
Gemeinderat und Stadtverwaltung bekräftigen darüber hinaus folgende Ziele: 
 

1. An dem im Planfeststellungsbeschluss rechtsverbindlich festgelegten Anschluss der Genfer 
Straße an den B 14-Anschluss Backnang-Mitte wird von Seiten der Stadt Backnang dauerhaft 
festgehalten. Die Stadt Backnang wird sich auch in Zukunft mit Nachdruck dafür einsetzen, 
die im Planfeststellungsbeschluss gesicherte Anschlussqualität von Germannsweiler an die 
B 14 beizubehalten. 

2. Der Ausbau der Züricher Straße soll gemäß Bebauungsplanentwurf durchgängig in voller 
Breite erfolgen. Ersatzlösungen, wie beispielsweise die dauerhafte Anlage von 
Ausweichstellen, werden nicht ausgeführt. 

3. Es bleibt auch in Zukunft selbstverständlich gewährleistet, dass Germannsweiler jederzeit 
unter Wahrung der gesetzlichen Hilfsfristen für Rettungskräfte erreichbar ist. 
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